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1 
Ursachen, Auslöser und
Gegenstrategien

National wie international nimmt die Ar-
mut von Kindern und Jugendlichen seit 
geraumer Zeit zu (Butterwegge/Klundt
2002). Selbst in westlichen Wohlfahrtsstaa-
ten wie der Bundesrepublik ist eine stei-
gende Tendenz feststellbar. Kinder und Ju-
gendliche gehören zu den Hauptbetroffe-
nen einer Entwicklung, welche die so ge-
nannten Hartz-Gesetze noch verstärken,
vor allem in Ostdeutschland, wo die Ar-
beitslosenquote und die Zahl der Alleiner-
ziehenden besonders hoch sind (Butter-
wegge u.a. 2005, S. 85ff.). Untersucht man
die Gründe für Kinderarmut in Ost- und
Westdeutschland, stellt die deutsche Wie-
dervereinigung aber keineswegs das Kardi-
nalproblem dar. Sie verstärkt vielmehr nur
negative Auswirkungen der Globalisierung
und neoliberalen Modernisierung bzw. Re-
strukturierung von Staat und Gesellschaft
nach dem Vorbild des Marktes.

Um ein soziales Problem wie die Kin-
derarmut beseitigen oder lindern zu kön-
nen, muss man seine Ursachen kennen.
Auslöser einer Armutsentwicklung in Fa-
milien, deren am leichtesten verletzliche
Mitglieder die Kinder bilden, sind bei-
spielsweise der Tod des Alleinernährers, die
Erwerbslosigkeit von einem oder beiden
Elternteilen und deren Trennung bzw.
Scheidung (Andreß u.a. 2003). Die eigent-
lichen Wurzeln für eine Prekarisierung der
familialen Lebensbedingungen liegen je-
doch tiefer, nämlich in gesellschaftlichen
Entwicklungsprozessen, denen sich die Po-
larisierung in Arm und Reich einschließ-

setzliche (Neu-)Regelungen sowie monetä-
re und Realtransfers (Mierendorff/Olk
2003, S. 419). Individuelle und erzieheri-
sche Hilfen, schulische Fördermaßnahmen
für Kinder und strukturelle Reformen soll-
ten einander sinnvoll ergänzen und so ver-
zahnt werden, dass möglichst wenig Rei-
bungsverluste entstehen (Lutz 2004, S. 57).

2 
Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit

Die sich heute in allen entwickelten Indus-
triestaaten verfestigende Massenarbeitslo-
sigkeit zieht oft einen sozialen Abstieg nach
sich, der meist stufenförmig verläuft und
nicht nur direkt Betroffene, sondern auch
deren Familien trifft, besonders dann,
wenn es sich hierbei um Alleinerziehende
handelt. „Insofern bedarf es zur effektiven
Verhinderung von Verarmung und zur
Bekämpfung bereits entstandener Armuts-
lagen vor allem einer aktiven Arbeitsmarkt-
und Beschäftigungspolitik, deren Kern die
Umverteilung von Arbeit durch Arbeits-
zeitverkürzung und -flexibilisierung, der
Abbau von Überstunden sowie die Ermög-
lichung flexibler Übergänge von Phasen
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lich der sozialräumlichen Segregation
(Spaltung deutscher Großstädte in Luxus-
quartiere und Stadtteile mit besonderem
Erneuerungs- bzw. Entwicklungsbedarf)
verdankt.

Wenn ihre momentane Ausprägung
primär eine Folge der Globalisierung, Öko-
nomisierung bzw. Kommerzialisierung fast
aller Lebensbereiche ist, wie H. Gerhard
Beisenherz (2002) konstatiert, kann (Kin-
der-)Armut nicht ohne ihr Pendant, den in
wenigen Händen konzentrierten Reich-
tum, verstanden und nur durch eine inte-
grale Beschäftigungs-, Bildungs-, Familien-
und Sozialpolitik, die Maßnahmen zur
Umverteilung von Arbeit, Einkommen und
Vermögen einschließt, beseitigt werden.
Durch separate, voneinander isolierte
Schritte, wie höhere Transferleistungen an
(sämtliche) Eltern, sind prekäre Lebens-
lagen zwar zu verbessern, ihre Ursachen
aber kaum zu beseitigen. Nötig wäre viel-
mehr ein Paradigmawechsel vom „schlan-
ken“ zum interventionsfähigen und -berei-
ten Wohlfahrtsstaat (Butterwegge 2005).

Wer über den Reichtum nicht reden
will, sollte auch von der (Kinder-)Armut
schweigen. Und wer Kinderarmut erfolg-
reich bekämpfen will, muss die Reichen
(etwa durch die Wiedereinführung der Ver-
mögens- und Erhöhung der Erbschafts-
steuer) stärker belasten, also dafür sorgen,
dass der Staat über ausreichende Finanz-
mittel verfügt, denn eine wirksame Ar-
mutsbekämpfung kostet viel Geld. Sie muss
außerdem in einen menschenrechtlichen
Begründungszusammenhang eingebun-
den und mehrdimensional angelegt sein,
damit sich materielle Verbesserungen aus-
wirken können (Robert 2002, S. 199). Ein
integrales Konzept zur Verringerung und
Vermeidung von Kinderarmut umfasst ge-
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der Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit
ist“ (Offermann 2000, S. 132).

Obwohl die Armut selbst inzwischen
(Vollzeit-)Erwerbstätige trifft (Streng-
mann-Kuhn 2003), wäre die Verringerung
der Arbeitslosigkeit ein wichtiger Beitrag
zur Bekämpfung der Kinderarmut. „Wo
und so lange wie gute Möglichkeiten zur
Erwerbsarbeit angeboten werden bzw. die-
sen entsprochen werden kann, funktionie-
ren auch die bestehenden Sicherungssyste-
me. Dort, wo dies nicht, nicht durchgängig
oder nur sporadisch möglich ist, fällt die 
Sicherheit weg, in solchen Systemen einen
angemessenen Schutz zu finden“ (Huster
2003, S. 47). Eine konsequente Beschäfti-
gungspolitik müsste von einer Umvertei-
lung der Arbeit durch Abbau von Über-
stunden und die Verkürzung der Wochen-
wie der Lebensarbeitszeit über kreditfinan-
zierte Investitionsprogramme bis zu einem
öffentlich geförderten Dienstleistungssek-
tor alle Instrumente für die Schaffung von
mehr Stellen nutzen.

Da die Aushöhlung bzw. Erosion des
„Normalarbeitsverhältnisses“ maßgeblich
zur Verbreitung von (Kinder-)Armut
beiträgt (Butterwegge u.a. 2004, S. 102ff.),
ist die Bewahrung des Flächentarifvertra-
ges ein weiterer Baustein zu ihrer wir-
kungsvollen und nachhaltigen Bekämp-
fung. Hinzutreten sollten Mindestlohnre-
gelungen, wie sie in den meisten EU-Staa-
ten längst bestehen. Trotz übertriebener
Zurückhaltung von Gewerkschaften, die
offenbar Eingriffe des Staates in die Tarif-
autonomie fürchten, sollten die Vorteile der
gesetzlichen Garantie eines Mindestlohnes
genutzt werden. Gabriele Peter (1995 
S. 146ff.) weist auf die positiven Erfahrun-
gen mit entsprechenden Gesetzen hin. Zu-
dem schließt ein gesetzlicher Mindestlohn
weder die (legitime) Möglichkeit der Tarif-
vertragsparteien aus, weiterreichende Re-
gelungen zu treffen, noch wird man der
Forderung nach Schaffung (in Wahrheit:
Vergrößerung) von Niedriglohnbereichen
und dem ständigen Ruf nach Verschärfung
des Lohnabstandsgebotes im Sozialhilfe-
recht begegnen können, ohne einen Min-
destlohn allgemeinverbindlich festzulegen.

Sinnvoll wäre eine Rückbindung der
Arbeit selbst wie der Arbeitszeitregelungen
in den Betrieben und Verwaltungen an die
Lebensbedürfnisse der Beschäftigten und
ihrer Familien, was im Grunde eine Neu-
justierung des Normalarbeitsverhältnisses
bedeuten würde: Beschäftigte müssten im
Laufe ihres Lebens zwischen Vollzeitarbeit,

Teilzeitarbeit und Arbeitsunterbrechung
ohne Einbußen an sozialer Sicherung und
an beruflichen Weiterbildungsmöglichkei-
ten wechseln können, Arbeitgeber müssen
sowohl in der Arbeitszeitgestaltung wie
auch beim Arbeitsvolumen auf die unter-
schiedlichen, je nach Lebenssituation wech-
selnden Interessen der Beschäftigten Rück-
sicht nehmen (Stolz-Willig 2003, S. 221).

3 
Entlohnung der Eltern-
bzw. Erziehungsarbeit?

Kinderarmut lässt sich in der Regel auf
Frauen- bzw. Mütterarmut zurückführen,
sodass der Schlüssel zu ihrer Verringerung
in einer Erhöhung der weiblichen Er-
werbsbeteiligung liegt, was eine nachhalti-
ge Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf voraussetzt. Man kann
zwei Strategien auf dem Weg zur besseren
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Fa-
milie unterscheiden: Während die sukzes-
sive ein „Erziehungsgehalt“ favorisiert,
optiert die simultane für den Ausbau öf-
fentlicher Kinderbetreuungseinrichtungen
(Schönig 2001, S. 38f.).

Bei Ersterer handelt es sich um den Ver-
such, die Familien- und die Erwerbstätig-
keit in der Form gleichzustellen, dass beide,
sei es vom Arbeitgeber oder vom Staat, ent-
lohnt werden. Nicht nur Rechtsextreme
und Konservative, sondern auch viele
Bündnisgrüne und Grün-Alternative erhe-
ben die Forderung nach einem „Elternge-
halt“, welches auf der Überzeugung basiert,
dass Erziehungs- mit normaler Erwerbsar-
beit gleichzustellen und dementsprechend
vom Staat in ähnlicher Weise (und Höhe)
zu entgelten sei. In einem Gutachten, das
der Deutsche Arbeitskreis für Familienhil-
fe e. V. (Freiburg im Breisgau) in Auftrag
gegeben hatte, entwickelten Christian Lei-
pert und Michael Opielka (1998) das 1986
von der CDU/CSU/FDP-Koalition einge-
führte Erziehungsgeld zu einem Konzept
„Erziehungsgehalt 2000“ weiter. Die mate-
rielle Honorierung von Familienarbeit in
Form eines „Erziehungsgehalts“ gilt Leipert
und Opielka als erster, möglicherweise ent-
scheidender Schritt zum familiengerechten
Umbau des Sozialstaates, durch den zwi-
schen Jung und Alt, Eltern und Kinderlo-
sen, Frauen und Männern sowie Erwerbs-
und Nichterwerbstätigen ein neues Gleich-
gewicht hergestellt werden soll. Das steuer-

pflichtige, für Kinder vom ersten bis zum
siebten Lebensjahr (bzw. zum Schulein-
tritt) vorgesehene „Erziehungsgehalt I“
sollte einen Grundbetrag von 2.000 DM
pro Monat (für Alleinerziehende: 2.300
DM), der Zusatzbetrag für jedes weitere
Kind 1.000 DM pro Monat (für Alleiner-
ziehende: 1.150 DM) umfassen. Ab dem
vierten Jahr sollte ein steuerfreier „Erzie-
hungsgutschein“ in Höhe von ca. 600 DM,
der auf das Erziehungsgehalt I angerechnet
würde, die Wahlfreiheit der Eltern, wie sie
ihr Kind betreuen (lassen) wollen, er-
höhen. Das vom achten bis höchstens zum
18. Lebensjahr zu zahlende „Erziehungsge-
halt II“ würde auch erwerbszeitunabhän-
gig, jedoch einkommensabhängig ausge-
zahlt, wobei der Grundbetrag für das erste
Kind 1.400 DM pro Monat, der Zusatzbe-
trag für jedes weitere Kind 600 DM pro
Monat hoch sein sollte (Leipert/Opielka
1998, S. 27ff.).

Angelika Krebs (2002, S. 81) bescheinigt
Leiperts und Opielkas Studie zwar, das am
weitesten ausgearbeitete Konzept zur 
monetären Anerkennung der häuslichen
Kindererziehung zu sein, kritisiert aber,
dass seine Begründung eine „sexistische
Schlagseite“ habe. Den überzeugendsten
Einwand gegenüber dem Erziehungsgehalt
bildet folgende Prognose, die Gerhard
Bäcker (2000, S. 267) stellt: „Es käme zu ei-
ner dauerhaften Verdrängung der Mütter
vom Arbeitsmarkt, weil eine berufliche
Wiedereingliederung nach einer derart
langen Familientätigkeit schwer, wenn
nicht unmöglich ist. Das wäre ein gleich-
stellungs- und arbeitsmarktpolitischer
Rückschritt und würde die latente Armut
vergrößern.“

Mit dem Vorschlag, Erziehungsarbeit
in einer gehaltsähnlichen Höhe bis zum
12., 16. oder gar 18. Lebensjahr des Kindes
zu entlohnen, eng verwandt ist die Idee, El-
tern minderjähriger Kinder ein Familien-
geld zu zahlen, das alle anderen Transfer-
leistungen des Staates in diesem Politikbe-
reich zusammenfasst. CDU und CSU ver-
sprachen im Bundestagswahlkampf 2002,
vorbehaltlich seiner Finanzierbarkeit, ein
Familiengeld in Höhe von 600 € pro Kind
im Alter bis zu drei Jahren, von 300 € pro
Kind bis zur Volljährigkeit und von 150 €
für über 17-Jährige, die sich noch in der
Ausbildung befinden, zu zahlen. Bundesfa-
milienministerin Renate Schmidt (2002,
S. 155) hält das Angebot der Union für un-
geeignet, Kinderarmut zu bekämpfen, weil
es als „Gebärprämie“ vor allem viele junge,
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beruflich kaum qualifizierte Frauen verlei-
ten würde, sich vom Arbeitsmarkt an den
häuslichen Herd und auf die Mutterrolle
zurückzuziehen, was die Sozialhilfebedürf-
tigkeit von Familien vergrößern würde.

4 
Kinder-, Frauen- und 
Familienpolitik

Während die deutsche Sozialpolitik seit
Bismarck erwachsenen-, erwerbsarbeits-
und ehezentriert ist, konzentriert sich die
deutsche Familienpolitik, der erst im NS-
Regime mit der Einführung des Ehegatten-
splittings und des Kindergeldes ein Durch-
bruch gelang, auf monetäre Transfers, die
materielle Anreize für Frauen schaffen (sol-
len), das Haus und die Kinder zu hüten,
während der männliche Alleinernährer et-
wa durch steuerliche Freibeträge finanziell
umso stärker entlastet wird, je mehr er ver-
dient. Durch entsprechende Urteile des
Bundesverfassungsgerichts bedingt, setzte
die rot-grüne Koalition ab 1998 diese Tra-
dition fort. Statt die sozialen Unterschiede
zwischen Familien zu verringern, vertiefte
die Einführung eines Betreuungs-, Erzie-
hungs- und Ausbildungsfreibetrages auch
für wohlhabende Ehepaare (bei gleichzeiti-
ger Abschmelzung des Haushaltsfreibetra-
ges für Alleinerziehende) die Kluft zwi-
schen Arm und Reich, was aber weder be-
dürftigen Kindern noch der Gesellschaft
insgesamt diente: Hauptnutznießer der
neuen Regelung waren statt der armen Kin-
derreichen die Reichen mit vielen Kindern.
Irene Dingeldey (2001, S. 216) monierte
denn auch, dass die Reform des Familien-
lastenausgleichs an horizontalen Gerech-
tigkeitsprinzipien orientiert war, Vertei-
lungsungleichgewichte noch verstärkte
und keine soziale Umverteilung zugunsten
von schwächeren Einkommensgruppen
verfolgte.

Tatsächlich lautet die zentrale Streitfra-
ge: Beschränkt sich die Familienpolitik auf
Maßnahmen zur Stärkung bzw. zur Wie-
derherstellung der Traditionsfamilie oder
versteht man darunter Schritte zur Stabili-
sierung neuer Lebensformen und zur Un-
terstützung bestimmter, sozial benachtei-
ligter oder bedürftiger Familien(mitglie-
der)? Anders gesagt: Soll die bürgerliche
Kernfamilie als Institution perpetuiert oder
sollen von Armut und Unterversorgung
bedrohte Frauen und Kinder durch den

Staat aus ihrer prekären Situation befreit
werden?

Thomas Ebert (2003, S. 106) stellt der
elternzentrierten Status- eine zeitgemäße
Familienpolitik gegenüber, welche die 
Lebensbedingungen für Kinder und Ju-
gendliche zu verbessern sowie die Gleich-
stellung der Geschlechter zu erreichen
sucht: „Eine moderne Familienpolitik geht
davon aus, dass die Eltern ihre Kinder nicht
für die Gesellschaft oder den Staat und
auch nicht um irgendeines fremden
Zweckes willen, z. B. der Versorgung oder
der Pflege im Alter, aufziehen, sondern in
eigener Verantwortung und um ihrer selbst
willen.“ Margit Schratzenstaller (2002,
S. 185) weist darauf hin, „dass arbeits-
marktpolitische – insbesondere die Ar-
beitsmarktpartizipation von Frauen – und
verteilungspolitische Ziele – insbesondere
Armutsvermeidung – die maßgeblichen
Leitlinien einer zeitgemäßen Familienpoli-
tik sein sollten.“

Nötig wäre eine Neuordnung des Fa-
milienlastenausgleichs, welcher drei Krite-
rien erfüllen müsste, um dem Ziel einer
wirksamen Bekämpfung bzw. Vermeidung
von Kinderarmut dienen zu können (Zan-
der 2000, S. 100f.):

(1) Transferleistungen und steuerliche
Freistellungen haben sich an einem ein-
heitlichen soziokulturellen Mindestbedarf
für Kinder zu orientieren.

(2) Sie dürfen nicht zu unterschiedlichen
Entlastungs- und Unterstützungsleistun-
gen führen, also Familien mit niedrigeren
Einkommen benachteiligen.

(3) Um die Verarmung von Familien aus-
zuschließen, bedarf es eines nichtdiskrimi-
nierenden bzw. -stigmatisierenden Trans-
fersystems, das die derzeitige Sozialhilfe ab-
löst.

Problematisch ist nicht etwa die (ver-
meintlich zu geringe) Höhe der familien-
politisch begründeten Transferleistungen,
sondern ausschließlich deren (gegenüber
sozialen Unterschieden indifferente) Struk-
tur. Dass gerade Superreiche, Kapital-
eigentümer und Spitzenverdiener/innen
am meisten von Subventionen profitieren,
die eigentlich den Familien – und das kann
doch nur heißen: solchen, die sie benöti-
gen, um ihren Kindern unbillige Entbeh-
rungen zu ersparen – zugute kommen soll-
ten, wird aber selten kritisiert.

„Umverteilung von oben nach unten!“,
nicht „Umverteilung von den Kinderlosen
zu den Eltern!“ müsste die Devise einer ge-
recht(er)en Familienpolitik lauten. Dafür
bietet sich auf den ersten Blick eine massi-
ve Erhöhung des Kindergeldes an, wie sie
etwa der Deutsche Kinderschutzbund ver-
langt. In der 14. Legislaturperiode des Bun-
destages (1998 bis 2002) hat die rot-grüne
Koalition immerhin dreimal das Kinder-
geld angehoben, was Anneli Rüling, Karsten
Kassner und Peter Grottian (2004, S. 12) als
simple, einfallslose und teure Strategie kri-
tisieren, die dem Gießkannenprinzip folge,
aber wenig Wirkung zeige. Kindergeld wird
auf die Hilfe zum Lebensunterhalt, das Ar-
beitslosengeld II und den Unterhalt von
(unverheirateten bzw. geschiedenen) Vä-
tern angerechnet, was zur Folge hat, dass
ausgerechnet jene Familien und alleiner-
ziehenden Frauen nicht an Erhöhungen
partizipieren, deren Einkommen am nied-
rigsten ist. Nur im Rahmen der Haushalts-
beratungen des Bundes für das Jahr 2000
wurde vom Subsidiaritätsprinzip abgewi-
chen, eine Sonderregelung getroffen und
die damalige Erhöhung des Kindergeldes
um 20 DM für das erste und zweite Kind an
BezieherInnen von Sozialhilfe weitergege-
ben.

Ob mehr soziale Gerechtigkeit erreich-
bar wäre, wenn das Kindergeld einkom-
mensabhängig gewährt würde, wie Petra
Beckerhoff (1999) meint, ist fraglich. So
plausibel der Vorschlag zunächst klingt, so
wenig berücksichtigt er, dass der Sozialstaat
womöglich seinen Rückhalt in anderen Tei-
len der Bevölkerung verliert, wenn er nur
noch die Armen und Bedürftigen alimen-
tiert. Bisher ist das Kindergeld für alle El-
tern, wenn man so will, der am weitesten
nach vorn geschobene Brückenkopf des
Wohlfahrtsstaates. Würde man den Kreis
seiner Bezugsberechtigten einschränken,
wäre dies ein schwerlich zu rechtfertigen-
der Rückschritt. Sinnvoll wäre ein für sämt-
liche Eltern gleiches und einheitliches Kin-
dergeld, das nicht durch (Eltern mit höhe-
ren Einkommen stärker begünstigende)
Steuerfreibeträge konterkariert werden
dürfte.

Für die Bündnisgrünen entwickelte
Ekin Deligöz als Vorsitzende der Kinder-
kommission des Bundestages im Jahr 2000
das Modell einer Grundsicherung, die Ar-
mut von Heranwachsenden beseitigen soll-
te, ohne ähnlich horrende Kosten zu verur-
sachen wie eine pauschale Anhebung des
Kindergeldes auf das Niveau des Existenz-



247WSI Mitteilungen 5/2005

Kunst vermittelt, die zur Selbstwertsteige-
rung beitragen können“ (Lange u.a. 2003,
S. 170).

Bildungs-, Erziehungs- und Kultur-
einrichtungen sind für eine gedeihliche
Entwicklung und freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit sozial benachteiligter Kinder
unentbehrlich, weshalb sie nicht – dem
neoliberalen Zeitgeist entsprechend – pri-
vatisiert, sondern weiterhin öffentlich fi-
nanziert und noch ausgebaut werden soll-
ten. Bildung ist keine politische Wunder-
waffe im Kampf gegen die Armut, kann
aber im viel beschworenen  „Zeitalter der
Globalisierung“ zur Erhöhung der Lebens-
chancen von Kindern aus „Problemfamili-
en“ beitragen, allerdings nur, wenn sie
nicht den Marktgesetzen bzw. privaten Ver-
wertungsinteressen unterworfen und für
die kaufkräftige Kundschaft reserviert
wird.

Ganztagsschulen, die (preisgünstige
oder unentgeltliche) Kindergarten-, Krip-
pen- und Hortplätze ergänzen sollten, hät-
ten einen pädagogisch-sozialen Doppelef-
fekt: Einerseits würden von Armut betrof-
fene oder bedrohte Kinder umfassender
betreut und systematischer gefördert als
bisher, andererseits könnten ihre Mütter
leichter als sonst einer Vollzeitbeschäfti-
gung nachgehen, was sie finanzielle Proble-
me besser meistern ließe. Ergänzend dazu
müssten (größere) Unternehmen für Al-
leinerziehende günstige Arbeitszeitmodel-
le und/oder Betriebskindergärten anbieten.
Durch die Ganztags- als Regelschule lassen
sich soziale Handikaps insofern kompen-
sieren, als eine bessere Versorgung der Kin-
der mit Nahrung (gemeinsame Einnahme
des Mittagessens), eine gezielte Unterstüt-
zung vor allem leistungsschwächerer 
SchülerInnen (nicht nur aus Migranten-
familien) bei der Erledigung von Hausauf-
gaben und eine sinnvollere Gestaltung der
Freizeit möglich wären (Trauernicht 1995,
S. 225).

Seit ihrer Wiederwahl am 22. Septem-
ber 2002 legte die rot-grüne Koalition mehr
Wert auf eine Verbesserung der Betreu-
ungssituation. Über einen Zeitraum von
vier Jahren hinweg unterstützt der Bund
die Länder durch ein Sonderinvestitions-
programm „Zukunft Bildung und Betreu-
ung“ mit 4 Mrd. €. In dieselbe Richtung
wies das „Tagesbetreuungsausbaugesetz“
vom 28. Oktober 2004, das die Krippenver-
sorgung der Unter-Dreijährigen verbessern
soll, ihnen aber keinen Rechtsanspruch
darauf einräumt. Bis zum Jahr 2010 will

Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit begrün-
det und dadurch die Position der Beschäf-
tigten bei der Umsetzung ihrer Arbeitszeit-
wünsche stärkt“ (Rüling u.a. 2004, S. 12).
Wegen der damit verbundenen Benachtei-
ligung von Arbeitslosen und Geringverdie-
ner(inne)n ist die von der rot-grünen Bun-
desregierung erwogene Umwandlung des
Erziehungsgeldes in ein höheres und als
Lohnersatzleistung gezahltes Elterngeld
nach skandinavischem Vorbild umstritten.

Ungeklärt ist auch, ob Finanzmittel, die
der (ganzen) Familie dienen sollen, be-
dürftigen Kindern wirklich helfen oder nur
die Haushaltsvorstände erreichen. Nicht
zuletzt deshalb fordert Claudia Pinl (2001,
S. 1130) statt höherer Zuwendungen an 
Eltern einen Ausbau öffentlicher Einrich-
tungen, die auch (sonst womöglich leer
ausgehenden) Kindern ohne familiären
Rückhalt zugute kommen würden: „Der
,Familienleistungsausgleich‘ entzieht den
Kindern Geld an den Stellen, wo gerade sie
es am meisten brauchen: in Erziehungsbe-
ratungsstellen und schulpsychologischen
Diensten, in Ganztagsschulen, KiTas, Hor-
ten, Krippen und Freizeiteinrichtungen für
Jugendliche.“ Ulla Knapp (2000, S. 48 f.)
plädiert gleichfalls für Realtransfers; sie
möchte die Eheförderung abschaffen, für
Kinder (mehr) Chancengleichheit herstel-
len und einen „geschlechterpolitischen
Modellwechsel“ herbeiführen. Betreuungs-
und Bildungsangebote für sozial benach-
teiligte Familien sind wirksamer als die An-
hebung des Kindergeldes bzw. der steuerli-
chen Freibeträge.

5 
Bildung und Betreuung

Eine bessere, Kindergärten und Schulen
weniger auf soziale Selektion ausrichtende
Bildungspolitik wäre ein konstitutiver Bau-
stein zur Bekämpfung der Kinderarmut.
Man muss sich nicht zuletzt aufgrund
schlechter Ergebnisse der Bundesrepublik
bei internationalen Schulleistungsverglei-
chen (z. B. PISA) darum bemühen, kinder-
reiche Eltern finanziell zu entlasten und ta-
lentierte Kinder aus Unterschicht- bzw.
migrierten Familien durch ergänzende
Programme stärker zu unterstützen: „Eine
wichtige Funktion könnte auch der außer-
schulischen Bildungsarbeit zukommen, in-
dem sie Kindern und Jugendlichen Kom-
petenzen im Bereich der Kultur und der

minimums. Ausgehend vom Konzept einer
allgemeinen bedarfsorientierten Grundsi-
cherung und der Forderung des Deutschen
Kinderschutzbundes nach einem Kinder-
geld in Höhe von 300 €, schlug die Bun-
destagsabgeordnete vor, solchen Familien
einen an den konkreten Bedarf gekoppel-
ten Zuschlag zum bisherigen Kindergeld zu
zahlen, „deren Einkommen unter oder
knapp über dem soziokulturellen Existenz-
minimum liegt. Das ist um ein Vielfaches
kostengünstiger als die Variante des Kin-
derschutzbundes und kostet auch nur ei-
nen Bruchteil einer umfassenden Grundsi-
cherung, die für alle Bevölkerungsgruppen
greift“ (Deligöz 2000).

Zwar gilt die bestehende Ehe- statt ei-
ner notwendigen Kinderförderung als
Fehlorientierung der Familienpolitik, die
Umwandlung des Ehegatten- in ein Fami-
liensplitting bietet aber keine Lösung, weil
Letzteres aufgrund seiner Verteilungswir-
kung noch ungerechter wäre. Akzeptabler
erscheint ein Realsplitting, das ausschließ-
lich die Übertragung eines steuerlichen
Grundfreibetrages zwischen den Ehegatten
oder Familienmitgliedern ermöglicht.„Da-
durch würden die negativen Anreizeffekte
deutlich gemildert und der Splittingvorteil
– insbesondere für höhere Einkommen –
begrenzt“ (Dingeldey 2002, S. 158). SPD
und Bündnis 90/Die Grünen sprachen sich
für solche Reformen aus, setzten sie jedoch
nie in Regierungshandeln um. „Eine ver-
fassungsrechtlich mögliche Kappung des
Ehegattensplittings im oberen Bereich oder
die Umwandlung in ein Realsplitting als er-
ster Schritt zur endgültigen Abschaffung
wird zwar seit Jahren immer wieder gefor-
dert und stand ursprünglich auch auf der
rot-grünen Agenda.Aber nach der Wieder-
wahl wurde dieses Projekt ohne erkennba-
re Begründung aufgegeben“ (Rüling u.a.
2004, S. 12).

Gegen das Erziehungsgeld zumindest
in seiner jetzigen Höhe spricht, dass es die
traditionelle Form der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung in Erwerbs- und
Hausarbeit begünstigt (Otto/Bolay 1997,
S. 31). Da es nicht zur Existenzsicherung
ausreicht, ermöglicht das Erziehungsgeld
weder eine gemeinsame Elternzeit von Va-
ter und Mutter, noch fördert es die Bereit-
schaft der (gewöhnlich mehr verdienen-
den) Männer, sich für diesen Zeitraum aus
dem Berufsleben zurückzuziehen.„Die Re-
gelung setzt weiterhin einen Familien-
ernährer voraus, obwohl sie – wie auch das
Teilzeit- und Befristungsgesetz – einen
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man vor allem in den westdeutschen Bun-
desländern, die erheblich schlechter als die
ostdeutschen ausgestattet sind, 230.000 zu-
sätzliche Betreuungsplätze schaffen. Eine
gesetzliche Verpflichtung zur tariflichen
Vergütung der Tagesmütter fehlt ebenfalls.
Fraglich ist die Finanzierung einer bedarfs-
gerechten Anzahl von Krippen- und Ta-
gespflegeplätzen aus durch Hartz IV einge-
sparten Mitteln seitens der Kommunen.
Niemand weiß, ob so – wie vom Bund ver-
anschlagt – 1,5 Mrd. € pro Jahr verfügbar
werden.

6 
Fazit und Ausblick

Die rot-grüne Bundesregierung macht eine
widersprüchliche Politik: Einerseits betont
sie das Ziel der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bzw. von Kind und Karriere für
junge, hoch qualifizierte Frauen, anderer-
seits verabschiedet sie im Rahmen der

„Agenda 2010“ Gesetze, die – wie etwa
Hartz IV – Eltern nicht nur finanziell stär-
ker belasten, ihnen durch einen massiven
Arbeitszwang und Leistungsdruck im
Niedriglohnbereich vielmehr auch weniger
Zeit für ihre Sprösslinge lassen. Je häufiger
man Kinder als „Humankapital“ (Unwort
des Jahres 2004) abqualifiziert, desto eher
degeneriert die Familienpolitik zu einer ab-
hängigen Variablen der Ökonomik. Wie
Ilona Ostner (2002, S. 250) bemerkt,„ist die
Familie längst zur Funktion und zum An-
hängsel des Arbeitsmarkts geworden.“ Die
jungen Frauen sind fast nur noch als (po-
tenzielle) Mütter und hoch qualifizierte Ar-
beitskräfte von Belang. Familienpolitik
wird aufgewertet, weil sie zur Sicherung des
„Standorts D“ beiträgt. So fragte Bundes-
kanzler Gerhard Schröder (2005) in seiner
Grundsatzrede auf einer Konferenz zum
Thema „Familie – Erfolgsfaktor für die
Wirtschaft“, die das Familienministerium
zusammen mit der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände veranstal-
tete: „Weshalb nehmen wir die ökonomi-

sche Dimension von Familienpolitik weit
stärker als in der Vergangenheit wahr? Kin-
der sind unsere Zukunft. Das ist nicht nur
so dahergesagt, sondern auch ökonomisch
ohne jeden Zweifel richtig. Sie sind mehr
als das, aber auch Arbeitskräfte, Konsu-
menten und vor allen Dingen die Eltern
von morgen.“

Die deutsche Familienpolitik sollte
wieder stärker von den sozial Benachteilig-
ten und den direkt Betroffenen aus ge-
dacht, folglich nicht im Namen eines ano-
nymen Kollektivs gemacht werden, sei es
nun das Volk, das Vaterland oder der Wirt-
schaftsstandort. Deutschland braucht kei-
neswegs mehr Kinder, wie Familienmini-
sterin Renate Schmidt (2004) nicht müde
wird zu beteuern, sondern seine Kinder
brauchen mehr Zuwendung und optimale
Entwicklungs- bzw. Entfaltungsmöglich-
keiten, für die ein so reiches Land wie die
Bundesrepublik besser als bisher Sorge zu
tragen hat (Butterwegge 2004).
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